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Mit voller Ladung unterwegs!
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Ausreichende Ladungssicherung ist eine wichtige Vorraussetzung für

•  die Sicherheit aller Teilnehmer am Straßenverkehr

•  die Unversehrtheit von Ladegut, Fahrzeug und Fahrweg

Leistungspotenzial für logistische 
Dienstleistung Gütertransporte

Gefahrenpotenzial gegenüber 
Verkehrsteilnehmern

Gefahrenpotenzial gegenüber 
Ladung, Fahrzeug und Fahrbahn
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Wer ist zuständig/verantwortlich für die Ladungssicherung?  

Verantwortungsbereich
Hersteller, Absender, Verlader

Verantwortungsbereich
Frachtführer, Fahrzeughalter

Verantwortlicher für 
Transportverpackung

Sicheres und sicherungs-
fähiges Ladegut

Beförderungssichere 
Beladung des Fahrzeugs

Verantwortliche Person 
nach §9 GGVSE 

Versanddisponent
Tourenplander

Besteller von Fahrzeug 
und Hilfsmitteln

Versandleiter
Versandmeister

Betriebssichere Bela-
dung des Fahrzeugs

Ladepersonal Fahrzeugführer Fahrzeughalter



LADUNGSSICHERUNG
Folie 4

Sichere Transportverpackung

•  Werkzeuge, Werkstücke, Handmaschinen, Kleingeräte, Gebinde, Flaschen, kleine 
Behältnisse usw. sind in größeren verschließbaren Verpackungseinheiten, Kisten 
o.ä. zu sichern.

•  Diese Verpackungseinheiten können für den sicheren Transport gebündelt, palet-
tiert, mit Folie umhüllt oder umreift werden und als größere Einheit mit dem Fahr-
zeug verbunden werden.

 

Bündelung, Paketierung Umreifung Folienhülle



LADUNGSSICHERUNG
Folie 5

Kennzeichnung des Ladegutes

Der Absender muss das Ladgut kennzeichnen und markieren, Verlader und Transporteur ach-
ten auf eindeutige, dauerhafte und gut erkennbare Kennzeichnung.

Kennzeichnung und Markierung nach DIN 55 402 - 2

Handhabungsmarkierung 
Gefahrenkennzeichen

Volumen 
Abmessungen

Bruttomasse 
Nettomasse

Absender-
angaben

Kennungen
Empfänger, Anschrift, Weg

Kollo Nr., Anzahl Kolli
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Transport gefährlicher Güter
Die Bestimmungen der „Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn“ (GGVSE) sind einzuhalten.
z.B.

•  UN-Nummer des Stoffes
•  offi zielle Bezeichnung des Gefahrstoffes
•  Gefahrzettel mit Nr.
•  Verpackungsgruppe
•  Anzahl und Beschreibung der Versandstücke
•  Gesamtmenge
•  Name und Anschrift des Absenders und Empfängers
•  Benennung und Ausbildung eines Gefahrgutbeauftragten
•  Ausbildung des Fahrzeugführers
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Verantwortlich für die Ladungssicherung sind:

•  Verlader und
•  Fahrzeugführer

Die einzelnen Teile einer Ladung mit gefährlichen Gütern müssen auf dem Fahrzeug oder im 
Container so gesichert sein, dass sie ihre Lage zueinander sowie zu den Wänden des Fahrzeugs 
nur geringfügig verändern können.
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Transport gefährlicher Güter
Sonderregelung für kleine Mengen

Gefahrguttransporte kleiner Mengen sind von den Vorschriften der GGVSE weitge-
hend freigestellt, wenn

•  die höchstzulässige Menge nicht überschritten wird
•  die Beförderung nicht für die interne oder externe Versorgung

durchgeführt wird
•  durch geeignete Maßnahmen das Freiwerden gefährlichen Gutes unter 

normalen Beförderungsbedingungen verhindert ist
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Transport gefährlicher Güter
Kleine Mengen

Die Gefahrgutliste enthält Stoffe mit Angabe der Höchstmenge, die nach der
Sonderregelung transportiert werden darf.

Bei Transport unterschiedlicher Gefahrgüter werden die jeweiligen Mengen mit 
stoffspezifi schen Faktoren multipliziert und dann addiert.
Die Summe muss kleiner 1000 sein.
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Transport gefährlicher Güter
Kleine Mengen 

Erstes Berechnungsbeispiel für unterschiedliche Gefahrstoffe:

40 l Benzin × 3 (stoffspezifi scher Faktor) = 120
66 kg Flüssiggas × 3 = 198

      318
     < 1000
     = Kleinmenge
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Zweites Berechnungsbeispiel für unterschiedliche Gefahrstoffe:

400 l Diesel × 1 (stoffspezifi scher Faktor) = 400
198 kg Flüssiggas × 3 = 594
40 l Benzin × 3 = 120

      1114
     > 1000

Alle Vorschriften der GGVSE müssen eingehalten werden!
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